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Bauen 

Sachgebiet 4.1.1.3 
Bauleitplanung 
im Hause Ihr Zeichen: 

Ihr Schreiben vom: 

Unser Zeichen: 
München, 

4.1-0034/2022/BL 
Aschhelm 
07.08.2023 
4.1.2.4 Grünordnung 
25,09.2023 	•  

     

Auskunft erteilt: 
Frau Dingel 

Tel,: 089 6221-2432 
dIngell@lra-m.bayem,de 	 Fax: 069 6221-442432 

Zlmmer-Nr.: 
F 1.59 

• Vollzug der Baugesetze; 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren 

Interne Beteiligung Fachstelle der Grünordnung 

• 
Verfahren der Gemeinde Aschheim 	 1- 

Bebauungsplan Nr. 160 	. 

für das Gebiet Wohnbebauung im Südosten Dornachs und Parkanlage Dornach 

in der Fassung vom 14.02.2023 

Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB im beschleunigten Verfahren 

Schlusstermin für Stellungnahme: 04.09.2023 	 . 

Stellungnahme 

Redaktioneller Hinweis zu Ziffer D.12.4 
Hier ist in Zeile 3 die Reihenfolge durcheinander geraten. 
Wir bitten um Korrektur: 
[...] spätestens in der auf die Nutzungsaufnahme folgenden Pflanzperiode zu pflanzen. 

. 	 - 
Zu Ziffer E.10.1 
Die die in der Pflanzliste aufgeführten Arten heimischer Sträucher wie Cornus sang uinea 
(schwach giftig), Ligustrum vulgare (schwach giftig), Lonicera xylosteum (schwach giftig) und  
Viburnum  opulus (schwach giftig) sollten außerhalb von Spielplätzen aus fachlicher Sicht auf 
jeden Fall gepflanzt werden dürfen. 
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Bitte beachten Sie, dass bei der Überarbeitung der DIN 18034-1 „Spielplätze und Freiräume. 
zum Spielen - Teil 1:. Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb" sogar das Pflanzverbot . 
von vier giftigen Pflanzen entfallen ist. 

Wir empfehlen deshalb in der ersten Zelle „unci Parkflächen"zu streichen und ggf. in der 4. 
Zeile „schwach giftig". 

gez. Dingel 
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